1. Nachtragssatzung

zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Ev.-luth. Kirchengemeinde Lensahn
Nach Artikel 15 Absatz 1 Buchst. l der Verfassung der Nordelbischen Kirche hat der Kirchenvorstand in seiner Sitzung am ___________2009 mit kirchenaufsichtlicher Genehmigung nachstehende 1. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung vom 30.05.2008 beschlossen:
Artikel l

§ 6 Absatz IV wird wie folgt geändert:
Gebührentarif
IV. Sonstige Gebühren
1. unverändert

2. unverändert

3. unverändert
Vorzeitige begründete Grabrückgaben

1. Gebühr für das Abräumen der Grabstätte und Raseneinsaat 

140,00 €

    (einmalig)

2. unverändert
Artikel II

Inkrafttreten, Schlussbestimmungen
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Die vorstehende 1. Nachtragssatzung wird hiermit ausgefertigt. Sie wurde durch den Bescheid des Kirchenkreisvorstandes des Kirchenkreises Ostholstein vom _________ kirchenaufsichtlich genehmigt.

Lensahn, den _______ 2009

Ev. – Luth. Kirchengemeinde Lensahn

          - Der Kirchenvorstand -

_____________________________
L.S.
_____________________________

Sagawe






Vorsitzender des Kirchenvorstandes


Mitglied des Kirchenvorstandes
Die vorstehende 1. Nachtragssatzung wurde öffentlich ausgehängt in der Zeit vom __________bis ____________ in den Schaukästen der Kirchengemeinde Lensahn, die sich befinden in 23738 Lensahn, Eutiner Straße 4, an der Lensahner Kirche, am Friedhof Lensahn Meiereistraße Sozialraum, sowie in 23738 Beschendorf, Dorfstraße Schule, Fasanenkamp und Kirschenallee, 23738 Nienrade, Lensahner Straße Bushaltestelle, 23738 Manhagenenerfelde, 23738 Kabelhort Grünbek und 23738 Güldenstein, nach vorherigem Hinweis in den Lübecker Nachrichten am ________________

_____________________________
L.S.
_____________________________

Sagawe






Vorsitzender des Kirchenvorstandes


Mitglied des Kirchenvorstandes
